
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/28 87/10/0155
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1988
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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §51 Abs1;

Beachte

Fortgesetztes Verfahren:89/10/0110 E 13. November 1989 VwSlg 13061 A/1989;

Rechtssatz

Gegenstand eines Verfahrens nach § 51 Abs 1 ForstG ist die Feststellung der - im Hinblick auf § 51 Abs 2 leg cit

rechtserheblichen - Tatsache, dass eine bestimmte Anlage Verursacherin einer Gefährdung der Waldkultur ist. Ob und

wenn ja, welche weitere Anlagen auch für eine Verursachung der Gefährdung der Waldkultur in dem betre?enden

Gebiet in Betracht kommen, hat auf die Rechtmäßigkeit der Feststellung nach § 51 Abs 1 ForstG keinen Einfluss.
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